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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

auch in diesem Monat möchten wir Sie über die aktuellen Themen aus der Wirtschafts-

prüfung informieren. Wie Sie sehen, haben wir dem wp.net-Brief ein neues Gesicht ge-

geben, um Ihnen das Lesen noch angenehmer zu machen. Nicht geändert haben sich 

jedoch der Umfang und die Aktualität der Themen, die wir für Sie zusammengestellt ha-

ben – so, wie Sie es von uns gewohnt sind.  

In dieser Ausgabe finden Sie Hintergrundinformationen zur geplanten Sonderuntersu-

chung, zum neuen IDW PH 9.100.1, zum aktuellen Entwurf des IDW EPS 140, zur Not-

wendigkeit einer Berichtskritik sowie Informationen zu den IDW-Verwaltungsratswahlen.  

Über eine Rückmeldung zum neuen wp.net-Newsletter würden wir uns sehr  

freuen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre  

Ihr 
wp.net 
Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 

Leonrodstr. 68 80636 München 
VR München RegNr. 18850 
Tel: 089-700217-26 Fax: -26 
Email: info@wp-net.com 
Internet: wp-net.com 

 

Der Newsletter für den April hält folgende Informationen für Sie bereit: 
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II. Was ändert sich durch den IDW PH 9.100.1? 4 

III. Neuer aktueller EPS 140  
 (Durchführung und Bericht über die Qualitätskontrolle) 5 

IV. Wann brauche ich eine Berichtskritik? 7 

V. IDW-Verwaltungsratswahlen 2007 - ein demokratisches Trauerspiel 8 
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I. IDW und wp.net zur geplanten Sonderuntersuchung.  
Warum kennt das IDW ihren PS 400 nicht? 

Die Anhörung im Deutschen Bundestag zur 7. WPO-Novelle legte einige Meinungsunter-

schiede zwischen IDW und wp.net offen. Die Meinungsunterschiede entzündeten sich 

insbesondere an der Frage, ob die Sonderuntersuchung ohne Auswahleinschränkung für 

die APAK möglich und deswegen der Gesetzgeber diese Sonderuntersuchung mit einem 

gesetzlichen Prüfungshemmnis ausstatten soll. In der Anhörung zur 7. WPO-Novelle hat 

Prof. Naumann interessante Betrachtungen zur Berufsausübung der großen Gesellschaf-

ten an- und vorgestellt, die nicht unkommentiert bleiben können. 

Aufgabe und Ziel der anlassunabhängigen 

Sonderuntersuchung ist es, stichproben-

artig und ohne besonderen Anlass bei 

Berufsangehörigen und WPG, die 319a-

Prüfungen durchführen, Prüfungen 

darüber durchzuführen, ob die Berufs-

pflichten, die auch bei gesetzlichen 

Abschlussprüfungen einzuhalten sind, 

auch eingehalten wurden (§ 62b BA-

RefG).  

Der Gesetzentwurf sieht vor deswegen vor, dass bei diesen 319a-Prüfern alle Siegel-

mandate und nicht nur die börsennotierten Unternehmen Gegenstand der Prüfung sein 

können, aber nicht müssen. Dieses Auswahlrecht will das IDW der APAK nicht zubilligen 

und fordert vom Gesetzgeber ein Prüfungshemmnis. Wir wollen die Argumente des IDW 

vorstellen und dazu unsere Meinung kundtun: -> Hier finden Sie den separaten PDF-Text 

(„Standpunkte“). 
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Standpunkt des  IDW –unzumutbare Belastung der 319a-Praxis 


Die Sonderuntersuchung stellt eine unzumutbare Belastung für die rd. 180 §319a-


Prüfungspraxen dar. Begründung: 


Die mittelständische kleine 319a-Praxis muss zur Begleitung der Sonderuntersuchung 


den Prüfern eine Auskunftsperson an die Seite stellen. Dies bindet 20% oder gar 50 


% der gesamten Kapazität dieser WPG und führt damit zu einer zusätzlichen 


unzumutbaren Sonderbelastung für den WP-Mittelstand. 


 


Standpunkt des wp.net 


Die Vorstellung, dem Prüfer der APAK müsse ein WP zur Seite gestellt werden, ist 


abwegig und praxisfremd. Außer man unterstellt, dass die Mängel bei der 319a-Elite-


Praxis so gravierend sind, dass eine intensive Betreuung des Prüfers (für Zwecke der 


Ablenkung?) notwendig ist.  


 


Jeder, der Erfahrung aus der Durchführung von Peer Reviews mitbringt, kennt ein 


anderes Vorgehen. Der Prüfer für QK sieht nach der Besprechung mit der 


Praxisleitung die Arbeitspapiere durch und wird dabei nur in Ausnahmefällen den 


(verantwortlichen) WP befragen. Nur mängelintensive Qualitätskontrollen führen zu 


Rückfragen des Prüfers und intensiver Betreuung durch die WP-Praxis. 


 


Standpunkt des IDW – weitere Konzentrationsförderung durch SU 


Die 319a-Prüfungen sind eine spezifisch mittelständische Angelegenheit. Nach Dr. 


Naumann gibt es über 50 mittelständische Wirtschaftsprüfungspraxen, die zwischen 


ein und drei börsennotierte Unternehmen prüfen. Bei denen führt die Ausdehnung auf 


die übrigen siegelführenden Mandate zu einer Zusatzbelastung, dass die 


Schmerzgrenze erreicht wird und die sich dann aus der Prüfung zurückziehen.   


 


Standpunkt des wp.net 


Die 2001 eingeführte Qualitätskontrolle wurde für alle gesetzlichen 


Abschlussprüfungen unter der Federführung der großen Prüfungsgesellschaften ins 


Leben gerufen. 
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System-immanent hat die QK bei den kleineren WP-Praxen zu relativ 


umfangreichen Stichproben geführt (bis zu 100 %), so dass im Rahmen der 


Wirksamkeitsprüfungen nicht häufig eine Vollprüfung vorgenommen werden musste. 


 


Bei den Big4 Gesellschaften liegt die Anzahl der Mandate für die 


Wirksamkeitsprüfungen nicht mal im Promillebereich.  


 


Die 2001 eingeführte QK führte bei den rd. 5.000 WPs dazu, dass viele das Geschäft 


aufgegeben haben. Aktuell gibt es noch rd. 1.900 Einzelabschlussprüfer (WP und 


vBPs). Weder Kammer noch IDW haben sich um eine problemadäquate Umsetzung 


der QK bei den kleinen WP-Praxen bemüht, sondern haben den kleineren WP-Praxen 


ihre QK diktiert. Die Regel „ an audit is an audit“ wurde extrem ausgelegt, und die 


Regeln der Großen für die Prüfung wurden so auch für die kleinen Praxen für 


verbindlich erklärt. Der PH 9.100.1 hat dabei keine Abhilfe geschaffen. Die 


Schlussfolgerung des IDW halten wir für falsch, denn die kleineren 319a-Prüfer 


werden sich in neuen Organisationseinheiten zusammenschließen. Dies bedeutet aber 


nicht, dass deswegen mehr 319a-Mandate bei den Big4 landen werden. 


 


Standpunkt des IDW – hohes Qualitätsniveau bei den Großen - 


Die Großen haben ein einheitlich hohes Qualitätssniveau. Eine Zweiteilung der 


Abwicklungseinheiten in solche mit kapitalmarktorientierte Unternehmen und übrigen 


Siegelmandate wird es wegen des damit verbundenen Reputationsverlustes von den 


Großen nicht geben. 


Standpunkt des wp.net 


Diese Aussage ist rein theoretisch und nur formal richtig. Das QSS der Großen liegt 


bestimmt auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Dies trifft aber leider nur die 


formale Ausgestaltung des QSS. Bei der Anwendung ihrer Regeln in der täglichen 


Prüfungswelt wird dann eine andere Realität gelebt. Mangels ausreichender 


Stichproben bei den QK wird dies weder publik noch bekannt gemacht und so 


verkauft man der Öffentlichkeit das nur auf dem Papier stehende formale QSS als 


real existierendes und funktionierendes IST-System.  


Lesen Sie bitte den zwischenzeitlich aus dem Verkehr gezogenen 


„Qualitätskontrollbericht“ der Ernst Young über den Peer Review bei der KPMG aus 


dem Jahr 2000. (-> Downloadmöglichkeit des QKB der Ernst Young und Letter o. Intent 


 


Dem wp.net liegen Auskünfte und Unterlagen von Kollegen und Kolleginnen vor, die 


belegen, dass die Großen ihre eigenen fachlichen Regeln bei den übrigen Mandanten 


(Nicht 319a-Mandate) nur rudimentär, wenn überhaupt, angewendet haben. Dies 


betrifft sowohl die Berichtskritik, als auch die IKS-Prüfung als wesentlicher 





























MG

Dateianlage

QKB-KPMG Letter o Intent.pdf
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Bestandteil der risikoorientierten Abschlussprüfung. Auf die vielen 


Bilanzskandale, in denen die Großen der Prüferbranche involviert waren, soll nur der 


Vollständigkeit halber hingewiesen werden. Diese Aussage des IDW bleibt eine 


Behauptung und wird leider immer wieder vom IDW und den Vertretern der Großen 


vorgetragen, um den kleineren Praxen die Qualität abzusprechen. 


 


Standpunkt des  IDW - Andere Große EU-Länder beschränken die 


anlassunabhängigen Sonderuntersuchung - 


Die EU fordert ein effektives System der QK. Jedoch drei große EU-Mitgliedstaaten, 


nämlich England, Frankreich und die Niederlande beschränken die 


anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen auf die Prüfung 


kapitalmarktorientierter Unternehmen. 


 


Standpunkt des wp.net 


Wir haben bei der EU-Kommission angefragt und haben von höchster Stelle eine 


andere Antwort erhalten. Wir freuen uns, endlich etwas Aufklärung zu diesem Thema 


beitragen zu kommen. Das IDW müsste diese Infos ebenfalls haben, hält sie aber 


wohl aus taktischen Gründen zurück.  


Der Begriff der „anlassunabhängigen Sonderuntersuchung“ ist nur in die deutsche 


Übersetzung der Prüferrichtlnie aufgenommen worden. Weder dieser noch der Begriff 


des „monitored peer review“ ist ein Original-Richtlinienbegriff. 


In Vereinigten Königreich (VK), Irland und den Niederlanden gibt es das 


deutsche System nicht, sondern dort kommen die Inspektoren (wir in Deutschland 


würden sie Sonderuntersucher nennen) entweder von der öffentlichen Aufsicht direkt 


(in Deutschland wäre dies die APAK) oder von der Berufsorganisation, sprich der 


Kammer.  


Im VK gilt diese Untersuchung nur für Prüfer von gelisteten Gesellschaften, Banken, 


Versicherungen und private equity Fonds, also 319a-Unternehmen vorgesehen. 


Frankreich plant, die Prüfer der öffentlichen Aufsicht (APAK) bei der Berufsaufsicht 


(WPK) anzustellen, soweit es um die Prüfung der Prüfer von 319a-Unternehmen 


geht. 


Es wird Zeit, dass das IDW uns reinen Wein über die Umsetzung der 


Qualitätskontrolle einschenkt.  


Aus der Auskunft der EU haben wir den Eindruck gewonnen, dass die sog. Deutsche 


Qualitätskontrolle für die nicht gelisteten Unternehmen gar nicht erforderlich 


gewesen wäre.  
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Wp.net wird sich dieses Themas weiter annehmen und für den nächsten 


Infoletter weitere Unterlagen aus Brüssen und den wichtigsten europäischen Staaten 


anfordern. 


Standpunkt des  IDW – Verdrängung der 319a-Prüfer aus dem Markt -  


Dr. Naumann sieht die große Gefahr, dass die Zusatzbelastung denjenigen, der nur 


ein oder zwei börsennotierte Mandate hat, veranlasst über die Frage nachzudenken, 


ob er diese Mandate weiter vorhält. 


 


Standpunkt des wp.net 


Durch die anlassunabhängige Sonderuntersuchung über alle Siegelmandate wird bei 


den Großen die Zusatzbelastung steigen, weil diese erstmals in der 75-jährigen WP-


Geschichte einer unabhängigen Prüfung unterworfen werden und sich nicht mehr 


selbst kontrollieren können. Nicht mehr die Big4 bestimmen die Richtlinien der QS- 


 


Umsetzung, sondern die kammerunabhängige APAK. Dies führt zu mehr  


Chancengleichheit und wird nicht die Konzentration, sondern eher den Wettbewerb 


um die Einhaltung der Qualitätsstandards fördern. 


Bekanntlich beherrschen die großen Prüfungseinheiten die Berufs- und Fachaufsicht 


in der Kammer. Die Berufsaufsicht der Kammer ist damit de facto eine 


Selbstkontrolle der Großen. Einige Beispiele: 


• Die Wahlen zum Beirat regeln die Kammerfürsten über das 


Vollmachtsstimmenprinzip, der Vorstand der Kammer wird dadurch von 


den Big5 beherrscht 


• der Berufsaufsicht steht ein Vorstandsmitglied der PwC vor 


• die Kommission für QK wird von einer KPMG Mitarbeiterin geführt, im 


Übrigen sind alle Big4 in diesem Gremium vertreten 


 


Dass die aktuelle Qualitätskontrolle nicht wie geplant wirksam ist, hat auch die APAK 


in ihren Bericht 2006 bestätigt.  


Mit der Sonderuntersuchung besteht nun erstmals in Deutschland die Chance, dass 


auch die Großen sich einer unabhängigen Qualitätskontrolle unterwerfen müssen. 


Vielleicht ist dies der wahre Grund für das vehemente Eintreten des IDW für das 


Prüfungshemmnis.  


Die Sonderuntersuchung stützt den WP-Mittelstand und die Kleinpraxen, weil die 


Großen auch in den Nicht-319a-Mandaten überprüft werden können.  
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Standpunkt des IDW - Deutsche QK ist effektiv - 


Die 8. Richtlinie will ein effektives System und hat die beiden Systeme 


(Qualitätskontrolle und den Peer Review) als gleichwertig anerkannt. Von der EU-


Kommission wurde anerkannt, dass unser deutsches System ein sehr wirksames 


System ist. 


Standpunkt des wp.net 


Nicht das angewandte System, sondern die Art der Durchführung sichert den Erfolg. 


Diese Binsenwahrheit zitieren Prof. Dr. Peemöller/Stefan Hofman in ihrem Buch 


„Bilanzskandale“ (Erich Schmidt Verlang,Berlin 2005, ISBN 3-503-09031-2) auf Seite 


201. 


Deswegen sind die EU und auch die APAK zu dem Ergebnis gekommen, dass das 


aktuelle QK bei den börsennotierten Prüfern nicht wirksam ist (Ganz im 


Gegensatz zur Meinung des IDW). Die Aussagen der EU-Kommission, dass das 


deutsche System ein wirksames System ist, ist leider veraltet, des es stammt aus 


der Zeit der Einführung der QK 2002 und hatten nur das Soll-System im Blickwinkel. 


Nun ist man einige Jahre weiter, erfahrener und schlauer und muss leider dieses 


unbefriedigende Urteil zur QK zur Kenntnis nehmen. 


 


Standpunkt des  IDW –Alle Abschlussprüfer unterliegen nach der EU-


Richtlinie der Sonderuntersuchung - 


Wenn wir alle gemeinsam der Meinung wären, dass die externe Qualitätskontrolle so 


wie sie heute in Deutschland vorgeschrieben ist und praktiziert wird, nicht 


richtlinienkonform wäre, dann dürften wir den Anwendungsbereich der 


anlassunabhängigen Sonderuntersuchung nicht auf die Prüfer von 319a Mandaten 


beschränken. Denn verpflichtet zur externen Qualitätskontrolle sind alle 


Abschlussprüfer, die die gesetzliche Abschlussprüfung durchführen, dann wäre auch 


für den Kleinstklientel der Peer Review tot. 


 


Standpunkt des wp.net 


Die Bilanzskandale, die zu der Aufsicht über und zur Kontrolle der Abschlussprüfer 


geführt haben, betreffen ausschließlich börsennotierte Unternehmen. Natürlich gab 


es auch im Abschlussprüfungsbereich der eigentümergeführten Kap.Ges. Schieflagen 


oder Bilanzskandale. Jedoch haben diese zu keiner Zeit das Ausmaß erreicht, wie es 


die Börsenmandate bewirkten und zusätzliche Aufsichtsmaßnahmen erforderlich 


gemacht hätten. 


Die Einführung der Sonderuntersuchungen begründet deswegen die Regierung mit 


dem Schutz des Kapitalmarktes. Der Gesetzgeber hat deswegen ausdrücklich nur die 
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319a-Prüfer in die Sonderuntersuchung einbezogen. Der Peer Review ist 


also nicht tot, sondern eine differenzierte Antwort auf die Anforderungen der 


Prüfungen von 319a-Prüfungen (listed entities).  


Auch die EU hat in ihrer Richtlinie eine Differenzierung bei den Prüfern 


vorgenommen. Darauf geht z.B. der Art. 23 der EU-Prüfer-Richtlinie ein und fordert 


für die 319a-Prüfungen strengere Anforderungen. Zusätzlich bringt Kapitel X der 


Richtlinie für die 319a-Prüfer besondere Bestimmungen.  


Auch wenn Art. 30 der Prüfer-Richtlinie zur Qualitätskontrolle expressis verbis keine 


Differenzierung der Prüfer vornimmt, geht aus dem gesamten Kontext der 


Abschlussprüferkontrolle hervor, dass nur die 319a-Prüfungen besonders zu 


überwachen sind. Es gilt noch zu klären, ob die Prüfung der Prüfung ursprünglich 


nicht nur für die 319a-Prüfer gedacht war, aber die Großen darin einen 


Wettbewerbsnachteil sahen und die Qualitätskontrolle für alle gesetzlichen 


Abschlussprüfungen einforderten und auch erhalten haben. 


Die Sonderuntersuchung ist und bleibt ein Thema für die börsennotierten 


Unternehmen. Die Drohung des IDW, der Gesetzgeber könnte auch für die übrigen 


Prüfungspraxen die Sonderuntersuchung einführen, kann nur als sachfremde 


Panikmache ausgelegt werden und ist deswegen auch nicht ziel führend.  


 


Schlussfolgerungen des Dr. Naumann: - Das vom IDW geforderte 


Prüfungshemmnis für die APAK ist logisch - 


Zu sagen, nur weil ich eine börsennotierte Gesellschaft prüfe, müssen auch meine 


nicht börsennotierten Mandate mit überprüft werden, erscheint mir extrem unlogisch. 


Schlussfolgerungen des wp.net: 


Die Sonderuntersuchung betrifft die 319a-Prüfer und nicht die 319a-Prüfungen. Die 


Elite-Prüfer sollen geprüft werden, deswegen kann man zur Lösungsfindung auf den 


IDW PS 400 zurückgreifen.  


Dr. Naumann sollte die Tz. 57 des PS 400 genauer studieren. Für den 


Abschlussprüfer liegt dann ein Prüfungshemmnis vor, wenn der Geprüfte dem Prüfer 


Prüfungsgegenstände vorenthält. Die Folge ist, dass ein uneingeschränktes Testat 


nicht mehr möglich ist. Die Bitte der APAK steht also im Einklang mit unseren PS 400 


und ist nicht extrem unlogisch, sondern vollkommen richtig. 


Sollen die Grundsätze der IDW Prüfungsstandards auch für die APAK gelten, dann 


dürfte die APAK bei dem geforderten Prüfungshemmnis über die 319a-Praxis kein 


Prüfungsurteil mehr abgeben. Die Sonderuntersuchungen wären also nutzlos.  


Wenn der Gesetzgeber sich über unsere Berufsgrundsätze hinwegsetzt und ein 


schädliches Prüfungshemmnis beschließt, muss die APAk damit leben. Dann aber 
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wäre der Bericht über die Sonderuntersuchung nicht das Papier wert, auf 


dem er geschrieben wurde. 


Wie soll die APAK bei der Sonderuntersuchung eines Prüfers eines börsennotierten 


Konzernunternehmens mit vielen nicht börsennotierten Beteiligungsunternehmen zu 


einem Gesamturteil über diesen 319a-Prüfer kommen, wenn viele Teile der 


Prüfungen nicht angeschaut werden dürfen? 


Dies ist nach unserer Auffassung kein Weg, dem Abschlussprüfer und den 


Prüfungsgesellschaften wieder Vertrauen in der Öffentlichkeit zu verschaffen! 


 


Michael Gschrei 


WP/StB/Prüfer f. QK n. § 57a WPO 





MG
Dateianlage
Standpunkte IDW wpnet.pdf
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II. Was ändert sich durch den IDW PH 9.100.1? 

Im Januar wurde die neue Fassung des PH 9.100.1 (Besonderheiten der Abschlussprü-

fung kleiner und mittelgroßer Unternehmen, (Quelle: FN 2007, S. 63 ff., Heft-Nr. 1-

2/2007), vom 29.11.2006), veröffentlicht. Leider 

vermisst der sachkundige Leser eine Synopse, um 

schnell die wesentlichen Änderungen zu finden. Wir 

haben dies für Sie zusammengetragen und stellen 

Ihnen die wesentlichen Änderungen vor: ->   

Hier den finden Sie den separaten PDF-Text 

(„Änderungen PH 9.100.1“). 
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Der Prüfungshinweis ist mit einem schweren Manko belastet. Die Inhalte des PH 


9.100.1 wurden vom KMU-AK entwickelt und dann vom Hauptfachausschuss 


verabschiedet. Eine Diskussion im Berufsstand findet nicht statt.  


Wie soll solch ein Vorgehen die Meinung des gesamten Berufstandes widerspiegeln. 


Der Hauptfachauschuss wird von den Großen und den Proffessoren dominiert! Woher 


wissen diese Herren eigentlich, was in einem KMU abläuft und gebraucht wird? 


Ein Beispiel dafür, dass wichtige Fragen zwar angepackt, aber nicht abschließend 


gelöst wurden, ist die Frage zur Bestellung des Abschlussprüfers bei frw. 


Abschlussprüfungen, also bei den kleinen Kapitalgesellschaften. 


Zur Beauftragung des Abschlussprüfers bei freiwilligen Prüfungen verbietet der 


KMU-PH eine stillschweigende Verlängerung von Prüfungsaufträgen. Der PH geht aber 


nicht darauf ein, ob die vom HGB vorgeschriebene Wahl des Abschlussprüfers durch 


die Gesellschafter durch die Satzung abbedungen werden kann. Wenn der AP vom GF 


(satzungsgemäß) bestellt wird, dann stellt sich doch die Frage, ob dann noch ein 


Bestätigungsvermerk analog § 322 HGB erteilt werden kann?  


Wir sind der Meinung, dass ein Bestätigungsvermerk nach HGB auch die 


Bestellungsregeln des HGB erfordert.  


Die Autoren scheinen dieses Problem nicht erkannt zu haben, vielleicht haben die 


Mitglieder des KMU-AK und des HFA einfach mit der Realität der freiwilligen 


Abschlussprüfung zu wenig zu tun.  


Bei der Prüfungsplanung weist uns der PH darauf hin, dass die Prüfungsplanung im 


Verlauf der Prüfung aufgrund der Erfahrungen fortlaufend anzupassen ist. Dies ist ja 


nichts Neues. 


Das Planungsmemorandum ist Bestandteil der Prüfungsplanung und kann auf der 


Grundlage einer Durchsicht der Arbeitspapiere der Vorjahresprüfung erstellt werden. 


Es fasst die wesentlichen festgestellten Prüfungssachverhalte zusammen und wird 


aufgrund von Gesprächen mit dem Eigentümer-Unternehmer in der laufenden 


Periode angepasst. Diese Unterlagen können dann als Dokumentation der 


Prüfungsstrategie fungieren, wenn die in IDW Prüfungsstandard: Grundsätze der 


Planung von Abschlussprüfungen (IDW PS 240), Tz. 17, genannten Aspekte 


berücksichtigt sind. Tz 17 des PS 240 meint folgende Aspekte: 


• Kenntnisse über das Unternehmen und seine Tätigkeit 


• Verständnis vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem 


• Risiko- und Wesentlichkeitseinschätzungen 


• Art, zeitlicher Ablauf und Ausmaß der Prüfungshandlungen 


• Koordination, Leitung, Überwachung und Nachschau 
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• Beurteilung, ob von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 


auszugehen ist 


Hier wird wieder ein großes Manko der PS und der PH augenscheinlich. Die 


Verlinkung der Anforderungen mit anderen Standards macht auch diesen PH für die 


tägliche Praxis schwer umsetzbar.  


Das Thema Beziehungen zu nahe stehenden Personen wurde nun in den Bereich 


des Fehlerrisikos aufgenommen. 


Tz.18: Das Verständnis über die Geschäftstätigkeit sowie das rechtliche und 


wirtschaftliche Umfeld des KMU kann aus Gesprächen, Protokollen, 


Veröffentlichungen oder aus vorhandenen Erfahrungen und Kenntnissen gewonnen 


werden. Die Informationsbeschaffung zu Unternehmenszielen, Wirtschaftsplänen, 


rechtlichen und organisatorischen Veränderungen und zum Kontrollumfeld kann 


durch regelmäßige und enge Kontakte des Abschlussprüfers eines KMU zum 


Eigentümer-Unternehmer erleichtert werden.  


Tz 19: Bei geschäftsführenden Inhabern und Anteilseignern ist auf die 


Besonderheiten zu achten, die sich aus deren Beziehungen zu nahe stehenden 


Personen ergeben können.  


Beim IKS tun sich auch die Autoren des PH schwer. Tz 20: Die Abstimmung der 


Bankbestände und Kassenbücher wird nun nicht mehr als IKS-Maßnahme des 


Eigentümer-Unternehmers angesehen. 


Die Einschätzung des Kontrollumfelds als positiv kann dann, wenn schriftlich 


fixierte Verhaltenskodexe nicht vorhanden sind, dadurch zum Ausdruck kommen, 


dass die Bedeutung von Integrität und ethischem Verhalten gegenüber den 


Mitarbeitern mündlich kommuniziert und von der Unternehmensleitung vorgelebt 


wird. Fragt sich nur, wie der KMU-Prüfer dieses „Vorleben“ für den Peer Reviewer 


verständlich in die Arbeitspapiere bringt? 


(Angesichts des Siemens-Schmiergeld-Skandals erscheint diese Aussage sehr naiv 


und mit der kritischen Grundhaltung des Prüfers nicht mehr vereinbar). Aber bei 


Siemens handelt es sich ja auch um ein DAX-Mandat! 


Auf die Zusammenhänge zwischen High-Level-Kontrollen und den sich daraus 


ergebenden andere Risiken weist uns Tz 24 hin: „Obliegt beispielsweise die 


Kreditvergabe an Kunden und die Genehmigung wesentlicher Beschaffungsvorgänge 


ausschließlich der Unternehmensleitung, können aufgrund dieser High-Level-Controls 


zu wichtigen Kontensalden und Geschäftsvorfällen weitere Kontrollaktivitäten 


entbehrlich oder in geringerem Umfang erforderlich sein. Dadurch können jedoch 


wieder andere Risiken hervorgerufen werden, wie z.B. die Möglichkeit für die 


Unternehmensleitung, Kontrollen zu unterlaufen.“ –Mehr Fragen, als Antworten! - 


Auf das Problem mit der geringen IKS-Dokumentation im Unternehmen macht 
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uns Tz 29 aufmerksam: Das Fehlen einer geschlossenen 


Gesamtdokumentation ist häufig eine Folge der engen Bindung zwischen den 


gesetzlichen Vertretern und dem Unternehmen (z.B. Eigentümer-Unternehmer). Hier 


hat der Abschlussprüfer die tatsächlich getroffenen Anweisungen zur Risikoerfassung 


festzustellen und zu beurteilen. Welcher Prüfer hat von einem KMU-Unternehmer 


eine Anweisung zur Risikoerfassung erhalten? Dies ist praxisfremd, der KMU-


Unternehmer hat seine Risiken im Kopf, nicht im Aktenschrank! 


Bei der IT-Prüfung hat sich nichts geändert. Die Trennung in komplexe und wenig 


komplexe IT-Systeme bzw. Mischformen ist weiterhin Teil des Prüfungsfahrplans.  


Die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten hat man nun wegen des neuen PS 210 


der Feststellung und Beurteilung von Fehlerisiken zugeordnet. Bislang war dieses 


Thema Teil der Prüfungsplanung. Inhaltlich hat sich nichts kaum etwas geändert. 


Die Systemprüfung mutierte durch die PS 300 und 261 zu Funktionsprüfungen. 


Klar dass sich der PH auch diesem Thema zu wenden musste. Die Leser werden auf 


folgende Erkenntnisse aufmerksam gemacht: 


Tz 64: Funktionsprüfungen ermöglichen auch bei KMU häufig eine wirtschaftlichere 


Durchführung der Prüfung und eine Vorverlagerung von Prüfungshandlungen. 


Tz 65: Hat bereits die Aufbauprüfung des internen Kontrollsystems zu dem 


Ergebnis geführt, dass die betreffenden Kontrollen nicht angemessen sind und der 


Abschlussprüfer daher keine Prüfungssicherheit aus der Beurteilung der Wirksamkeit 


der Kontrollen erlangen kann, dann gehen Funktionsprüfungen sowieso ins Leere. In 


diesem Fall ist der Abschlussprüfer im Hinblick auf die Erlangung der erforderlichen 


Prüfungssicherheit auf aussagebezogene Prüfungshandlungen angewiesen. Können 


auf diese Weise angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise nicht erlangt 


werden, liegt ein Prüfungshemmnis vor, für das der Abschlussprüfer beurteilen muss, 


ob eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks erforderlich ist." 


Aber tat der Abschlussprüfer bei Siemens? Schlussfolgerung: Da Siemens ein großes 


Unternehmen ist, können auch größere Risikobandbreiten verwendet werden.  


Es bleibt dabei, erst sind Funktionsprüfungen durchzuführen, dann folgen 


aussagebezogene Prüfungshandlungen und nicht umgekehrt und vor allem nicht 


isoliert nebeneinander. Nicht konkretisiert wird die Frage, ob es sich bei den 


Funktionsprüfungen um die Prüfung von Geschäftsprozessen handelt oder ob es auch 


Funktionsprüfungen in den Prüffeldern sein dürfen. Bekanntlich hat der HFA aufgrund 


unserer Eingaben die prüffeldbezogene IKS-Prüfung wieder zugelassen. 


Zur Prüfungsdokumentation hat sich der AK und der HFA etwas „Neues“ einfallen 


lassen. Aus Struktur wurde Form und dann kommt erst mal wieder der Link zum PS 


460. Das Wissen allein reicht nicht, der WP/Prüfer muss es auch zu Papier bringen, 


auch wenn es nicht immer notwendig ist, muss doch viel Papier abgeheftet werden. 


Mindestens die Gründe für seine Risikoeinschätzung muss der AP zu Papier bringen.  
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Die Qualifikation des Prüfungsteams hat ebenfalls Einfluss auf die Papier-


Bürokratie. Der Umfang der Prüfungsanweisungen kann sich an der Erfahrung des 


Prüfers orientieren. Dies legen Sie im Planungsmemo fest. 


Tz 81: Form und Inhalt der Arbeitspapiere richten sich auch bei KMU nach den 


allgemeinen Grundsätzen in IDW Prüfungsstandard: Arbeitspapiere des 


Abschlussprüfers (10W PS 460), Tz. 8 ff.  


Der Umfang der Arbeitspapiere unterliegt dem pflichtgemäßen Ermessen des 


Abschlussprüfers und kann an die Art, Größe und Komplexität des geprüften 


Unternehmens sowie seines internen Kontrollsystems angepasst werden. Der 


Abschlussprüfer hat aufgrund der geringen Größe, der geringeren Komplexität und 


der Zeitdauer des Auftragsverhältnisses oftmals ein umfassendes Verständnis über 


das geprüfte KMU. Dies befreit ihn aber im Interesse einer Nachvollziehbarkeit der 


Prüfung nicht von der Notwendigkeit einer angemessenen Dokumentation. Es ist 


jedoch nicht notwendig, das erlangte Verständnis in seiner Gänze zu dokumentieren, 


wenn die zentralen Aspekte, auf die der Abschlussprüfer seine Beurteilung von 


Risiken wesentlicher falscher Angaben stützt, festgehalten werden. 


Tz 82: Ferner können sich auch die Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitglieder des 


Prüfungsteams sowie die eingesetzten Prüfungsmethoden und -techniken auf den 


Umfang der Arbeitspapiere auswirken. So kann ein weniger erfahrenes Prüfungsteam 


ggf. umfangreichere Prüfungsanweisungen benötigen als ein erfahrenes 


Prüfungsteam. 


Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich die Autoren für die KMU-


Abschlussprüfung beim PH 9.100.1 leider nicht von den Anregungen der EU-


Kommission zum Bürokratieabbau haben inspirieren lassen.  


 
 
30.04.2007 
Michael Gschrei 
WP/StB/Prüfer f. QK n § 57a WPO 





MG
Dateianlage
Änderungen_IDW_PH91001.pdf
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III. Neuer aktueller EPS 140 (Durchführung und Bericht über die Qualitätskon-
trolle) 

Brandaktuell ist der Entwurf einer Neufassung des IDW PS 140 vom 12.4.2007. Sie 

können sich die pdf.Datei unter dieser Adresse runterladen 

http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n281116/index.jsp 

Auf folgende Änderungen weist einleitend der Entwurf hin: 

1. Wegen der Verlängerung des Kontrollzyklus von drei auf sechs Jahre muss der 

Prüfer deshalb verstärkt die Abwicklung weiter in der Vergangenheit liegender 

Aufträge prüfen (vgl. Tz. 63). 

2. Bei der Planung der Qualitätskontrolle muss der Prüfer auch die Ergebnisse einer 

bei der Wirtschaftsprüferpraxis durchgeführten Sonderuntersuchung i.S.d. § 61a 

Satz 2 WPO und den diesbezüglichen Schriftverkehr daraufhin durchsehen, (vgl. 

Tz. 65 

3. Auf Anregung der APAK wurde klargestellt, dass mündliche Auskünfte der Wirt-

schaftsprüferpraxis für sich genommen im Regelfall keine ausreichenden Nach-

weise für durchgeführte Prüfungshandlungen darstellen. Es gilt grundsätzlich die 

Vermutung, dass Handlungen und Umstände, die zu dokumentieren gewesen wä-

ren, nicht stattgefunden haben, wenn sie nicht dokumentiert wurden. Vom Prüfer 

für Qualitätskontrolle ist besonders kritisch zu hinterfragen, ob eine im Einzelfall 

festgestellte fehlende Dokumentation auf eine mangelnde Ausgestaltung oder 

Anwendung der Regelungen des Qualitätssicherungssystems hindeutet. Ein Man-

gel im Qualitätssicherungssystem wird insbesondere dann anzunehmen sein, 

wenn der Prüfer für Qualitätskontrolle derartige Dokumentationsmängel in meh-

reren Fällen feststellt (vgl. Tz. 73). 

4. In Tz. 55 werden spezielle Prüfungshandlungen beschrieben, die dem Prüfer da-

bei helfen sollen, die notwendige Einordnung von Beanstandungen im Rahmen 

der Qualitätskontrolle in Einzelfeststellungen und geringfügige Beanstandungen 

einerseits und Systemmängel andererseits verlässlicher vornehmen zu können 

5. Die Ausführungen der VO 1/2006 zur Angemessenheit des Qualitätssicherungs-

systems bei kleinen und mittelgroßen Wirtschaftsprüferpraxen  wurden in den 

WPS 140  übernommen (vgl. insbesondere Tz. 14, 50). Auch im EPS 140 gilt, 

dass der Umfang und Formalisierungsgrad sowie der Dokumentationsaufwand 

des Qualitätssicherungssystems in kleinen und mittelgroßen Wirtschaftsprüfer-

praxen im Allgemeinen geringer ausfällt als in großen Wirtschaftsprüferpraxen 

6. Bezüglich der Berichterstattung über die durchgeführte Qualitätskontrolle wird 

klargestellt, dass der Prüfer das tatsächlich eingerichtete Qualitätssicherungssys-

tem beschreibt und die vor dem Hintergrund der Organisation der Wirtschaftsprü-

ferpraxis relevanten Regelungen darstellt, um der Kom- 

 

mission für Qualitätskontrolle ein aussagefähiges Bild über das Qualitätssiche-

rungssystem zu vermitteln (vgl. Tz. 90). Hierbei hat er insbesondere auf die Re-
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gelungen zur Auftragsabwicklung einzugehen.   

7. Im Qualitätskontrollbericht sind die begründeten Schlussfolgerungen (Prüfungs-

feststellungen) darzustellen, die einen Einfluss auf die Urteilsfindung haben, da-

mit die Kommission für Qualitätskontrolle die Ableitung des Prüfungsurteils nach-

vollziehen und würdigen kann. 

Eventuelle Änderungs- oder 

Ergänzungsvorschläge zu diesem 

Entwurf sind schriftlich an die 

Geschäftsstelle des IDW, Postfach 

320580, 40420 Düsseldorf, bis zum 

30.11.2007 zu richten. Neu ist, dass 

die Änderungs- oder Ergänzungsvor-

schläge im Internet auf der IDW Home-

page veröffentlicht werden (es sei    

  denn, dies wird vom Verfasser  

  ausdrücklich abgelehnt).   
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IV. Wann brauche ich eine Berichtskritik? 

Das Thema Berichtskritik schlägt immer wieder hohe Wellen. Dies ist nachvollziehbar, 

denn schon 2004 wollte der Beirat der Kammer der Einzelpraxis den Prüferschein über 

die Hintertür entziehen. Nachdem ein Mitglied des wp.net diese Regelung als verfas-

sungsrechtlich bedenklich rügte, kam 2006 eine neue Regelung, die scharf an der Ver-

fassungsmäßigkeit vorbei schrammte. Nur die Öffnungsklausel  

„Grundsätzlich Berichtskritik, aber mit der Öffnungsklausel des pflichtgemäßen Ermes-

sens versehen“, passierte die neue Berichtskritik die Fach- und Rechtsaufaufsicht.  

Von der Qualität einer Berichtskritik nicht sehr überzeugt zeigten sich im letzten Jahr 

zwei deutsche Big5-Gesellschaften. In 2006 geschalteten Internet-Anzeigen suchte die 

Hamburger BDO Werkstudenten für die Berichtskritik. Auch Deloitte scheint den § 24d 

der Berufssatzung sehr eigenwillig zu interpretieren, denn Mitte 2006 forderten sie von 

den Berichtskritikern als Profil sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Spra-

che, eine kaufmännische Ausbildung bzw. betriebswirtschaftliche und Englischkenntnis-

se. Auch Ende 2006 suchten Deloitte immer noch studentische Hilfskräfte für die (for-

male) Berichtskritik. 

Was haben diese Profile mit den Anforderungen an die Berichtskritik nach der Berufssat-

zung zu tun?  

Das WPK-Magazin I aus 2007 schafft keine Klarheit! 

Im Heft 1 2007 des WPK-Magazins wurde ein Aufsatz zur Berichtskritik abgedruckt. Die 

Autoren sind keine geringeren als die Chefin der QK-Kommission, Frau WP/StB Dipl.Oec. 

Ursula Lindgens (KPMG) und der Chef der Berufsaufsicht in der WPK, Herrn WP/RA Dr. 

Hans-Friedrich Gelhausen (PwC).  

In der Ausgangslage wollte man wohl BDO und Deloitte rein waschen, denn Berichtskri-

tiker kann nach Auffassung der beiden Autoritäten jeder sein, der persönlich und fach-

lich geeignet ist. Manpower ist also gefragt. Leider blieb für einen großen Teil der inte-

ressierten Berufskollegen die wichtigste Frage unbeantwortet: Was sind denn nun die 

Kriterien, die zu der Ausgangslage führen? Wann muss der Einzel-WP (den es auch nach 

der 7. WPO-Novelle auch weiterhin noch geben soll) eine Berichtskritik durchführen? 

Welche Sachverhalte begrenzen sein pflichtgemäßes Ermessen bei der Abwahl der Be-

richtskritik? 

Wir haben in dem Aufsatz leider keine Hinweise gefunden und sind deswegen aktiv ge-

worden.  

Wp.net wird Kriterien, die zur Berichtskritik führen, zusammenstellen, der Kommission 

vorlegen und mit der Kommission dann diskutieren. Wir denken dabei aber nicht an die 

von der BDO und Deloitte vorgestellte Lösung.  

Wir rufen auch Sie auf, nennen Sie uns Ihre Kriterien, bei denen Sie glauben, dass eine 

Berichtskritik erforderlich wird oder bei Vorliegen von der Berichtskritik abgesehen wer-

den kann. 
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V. IDW-Verwaltungsratswahlen 2007 - ein demokratisches Trauerspiel! 

Inzwischen wurden die ersten Einladungen zu den IDW VR-Wahlen verschickt. Diesen 

Vorgang  „Wahlen“ zu nennen, mutet dem Begriff einiges ab und erinnert eher an längst 

vergangene DDR-Zeiten. Von Wahlen im Sinne von Auswählen keine Spur! Die Anzahl 

der Plätze bestimmt die Anzahl der Kandidaten. Wenn die 12.000 KollegenInnen dann zu 

Hause bleiben, sollte es nicht wundern. 

Erschwert hat der Vorstand des IDW die Übertragung der Vollmachten. Mit dem vorge-

schobenen Argument, Doppelvollmachten zu vermeiden (Da fragt sich der WP, was sind 

die IDW-Mitglieder eigentlich für Geisteskinder, wenn die eine Vollmacht 2-mal verge-

ben), wurde die bei den letzten Wahlen noch mögliche Vollmachtsübertragung auf dem 

Faxwege abgeschafft. Wir vermuten dahinter eine andere Absicht. Das Vollmachtsstim-

mensammeln der kleineren und Einzelpraxen soll - wenn nicht zu verhindern-  so doch 

sehr erschwert werden. Bei den großen Gesellschaften reicht ein eMail an die WP-

Mitarbeiter, die Vollmachten abzuliefern, die kleineren landesweit verteilten WPs tun sich 

mit dem Wahlkampf „Sammlung von Vollmachten“ ungleich schwerer.  

Ich frage mich, was unternehmen eigentlich die Vertreter der kleinen Praxen im Verwal-

tungsrat gegen solche Vorstandsmaßnahmen?  

 
 

Hier nochmals die Termine! 
 

• Nordrhein-Westfalen am 31.5.2007 
• Sachsen, Sachsen-Anhalt und  

Thüringen am 4.06.2007 

• Schleswig-Holstein am 5.6.2007 
• Berlin/Brandenburg am 

11.06.2007 

• Hamburg und  
Mecklen-Vorpommern am 
13.06.2007 

• Hessen am 14.6.2007 

• Bayern am 18.06.2007 • Bremen am 19.6.2007 

• Saarland am 20.6.2007 • Rheinland-Pfalz am 25.6.2007 

• Niedersachen am 3.7.2007 
• Baden-Württemberg am 

17.7.2007 
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VI. Fortbildung 2007 mit dem wp.net 

Unser Wissen verbraucht sich laufend und schnell.  

Mehr als ein Viertel unserer Arbeitszeit 

verbringen wir mit dem Updaten und 

Neulernen von Wissensstoff, ohne den wir 

unseren Job nicht machen könnten. Für 

uns, die wir neben dem Steuerberatungs- 

auch das Prüfungsgeschäft betreiben, 

wahrscheinlich noch mehr.  

 

Folgende Seminare haben wir für Sie im Herbst/Winter-Programm: 

Die Pflichtfortbildung für die Qualitätskontrollprüfer in München und Köln. 

Das drei-Tagesseminar IAS/IFRS-Abschlüsse in Oberursel im Oktober. 

Der Konzernabschluss nach IAS-IFRS (1 Tag) im November in München und das 
IAS/IFRS Update-1-Tagesseminar, ebenfalls im November in München. 

Die Prüfung eines KMU-Finanzdienstleister mit Berichterstattung und Beson-
derheiten bei der JAP und MIFID-Hinweisen im Dezember in München und Köln. 

Ein weiteres Projekt ist die risikoorientierte Abschlussprüfung 2007, die ergänzt 
wird um die Prüfung der IT-Systeme im Rahmen der Abschlussprüfung (jeweils 2 
Tage in Köln und München im November 2007). 

Die Umstellung der Kameralistik auf Doppik ist ebenfalls für den Herbst in Köln 
und München geplant. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eines unserer Seminare buchen würden. Sie un-

terstützen damit auch unsere Arbeit für den eigenständigen mittelständischen WP/vBP-

Berufsstand. Hier finden Sie die Seminarliste und weitere Angaben und das Anmelde-

blatt: ->Link zum Anmeldeblatt: 




 
Services | Qualifikation | Berufspolitik 


  


(Spezial-)Fortbildungen 2007 
f ü r  B e r u f s t r ä g e r  u n d  q u a l i f i z i e r t e  M i t a r b e i t e r  


Seminar  Ort Zeit  Ort Zeit 


F.1. Pflichtfortbildg f. den Prüfer Qualitätskontr.       
nach § 57a Abs. 3 WPO  München 07.12.2007  Köln 30.11.2007 


       
F.2. IAS/IFRS-Abschlüsse (3-Tagesseminar)  Oberursel 4.10.-6.10.07    


Preis: € 800,-- zzgl. USt und 3 Tagespausch.)  bei FFM     
Konzern IAS-IFRS (1 Tag)  München 09.11.2007    
IAS/IFRS Update (1 Tag)  München 10.11.2007    


F.3. Prüfung eines KMU-Finanzdienstleister mit       
Berichterstattg. Besonderheiten bei der JAP und   München 01.12.2007  Köln 08.12.2007 
Prüfung nach § 36 WpHG und MIFID 2007       


F.4. Risikoorientierte Abschlussprüfung 2007       
Risikoorientierte Prüfung mit IKS-Prüfung   München 23.11.2007  Köln 16.11.2007 
Abschlussprüfung mit IT-Prüfung  München 24.11.2007  Köln 17.11.2007 


F.5. Umstellung öffentlicher Haushalte auf Doppik       
Umstellung und Prüfung einer kommunalen Rl.  München Herbst 2007  Köln Herbst 2007 


       


F.6. Jahresabschlussprüfg mit Erw. nach § 53 HGrG       
und dem neuen IDW PS 720 (1 Tag)  München Okt. 2007  Köln Nov. 2007 


       


 


Die Seminare  finden jeweils 9.00–17.00 Uhr statt. Weitere Infos unter www.wp-net.com oder Auskünfte unter  089 / 700 21 25.  


TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die Vergünstigungen als 
wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung möglich.  


Zum Gesamtpreis von € 300 pro Tagesseminar kommen noch € 50 Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. hinzu. Anmeldungen werden 
mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines 
Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten 
Sie bitte die Rechnung ab.  


RÜCKTRITT: Seminaranmeldungen können nur schriftlich zurückgezogen werden. Bei Absagen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn ohne 
Kosten. Ab der 2. Woche fallen Rücktrittsgebühren von € 50.-/Anmeldung an. Ist die schriftliche Stornierung nicht spätestens 8 Tage vor 
Seminarbeginn bei wp.net eingegangen oder erscheint ein angemeldeter Teilnehmer oder Ersatzteilnehmer nicht zum Seminar, ist die 
volle Teilnehmergebühr zu zahlen. Darüber hinaus werden ggf. nicht mehr stornierbare Tagungspauschalen in Rechnung gestellt. 


 
 


Entweder an Fax 089-700 21 26 
oder per Post an 


 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden.  
Ich melde folgende Person an:  


Rgsadresse  


o. Stempel: ___________________________________  


Straße:_______________________________________  


PLZ und Ort: __________________________________  


Email-Adresse: ________________________________  


Datum:_______________________________________  


Unterschrift: ___________________________________  


 
 
 


wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 Ι  80636 München Ι gf. Vorstand Michael Gschrei 
Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 


 


 e.V. 
 


Leonrodstr. 68 
80636 München 








Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 
 



Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 
- praxisnah und wpo-sicher - 



Profitieren Sie von Erfahrungen des Referenten 
Seit der WPO 2005 muss der PrfQk über drei Jahre verteilt 24 spezielle und genehmigte Fortbildungs-



stunden der WPK nachweisen. Hier wird sich zwar durch die 7.WPO-Novelle (wegen des  



6-Jahreszeitraums) etwas ändern, die Pflichtfortbildung wird bleiben. Ohne diese Fortbildungsnachwei-



se wird die Kommission Widerspruch gegen eine vorgesehene Beauftragung einlegen. Die Pflichtfortbil-



dung ist also für den Prüfer für Qk. existenziell.  



Mit dem von der Kammer genehmigten, auf drei Jahre angelegten wp.net-Seminaren erfüllen Sie die 



Voraussetzungen, um auch künftig Qualitätskontrollprüfungen durchführen zu können. Sie sollten aber 



den Tag nicht nur als Pflichtveranstaltung betrachten, sondern das für Sie wichtige neue Know how mit 



in die Praxis nehmen. 



Durch die jährlich wechselnden Schwerpunkte ist gewährleistet, dass jedes Jahr auf die aktuellen Ent-



wicklungen eingegangen werden kann (7.WPO-Novelle, Berufssatzung 2006 und VO 1/2006). 



 



Die Seminar-Schwerpunkte im Herbst 2007 
 Themenkomplexe  



(Schwerpunkt 2007) Arbeitshilfen für die Praxis  



A. System der Qualitätskontrolle  1. Aktuelle Rechtsvorschriften 



Änderungen der Vorschriften (WPO), 2. Von der VO 1/2006 zum Prüfungsprogramm 



Berufssatzung (BS), VO 1/2006, PS 140) 3. Auszug aus einem Prüfungsprogramm  



B. Anforderungen an den Prüfer f. QK 4. Mängelübersicht und –bewertung aus der  



C. Das Qualitätssicherungssystem (QSS) der  Praxisorganisation und Auftragsabwicklung 



WP-Praxis als Prüfungsgegenstand 5. Muster eines aktuellen QK-Berichts 



C.1. Angemessenheit des QSS der WP-Praxis 6. Leitfaden zur Durchführung einer Qk. 



D. Durchführung der Qualitätskontrolle  



D.1. Beurteilung der Praxisorganisation   



(neue Qualitätsaspekte durch die BS) Zeitlicher Ablauf 



D.2. Beurteilung der Auftragsabwicklung 9.15  Begrüßung der Teilnehmer durch Referent 



(neue Aspekte durch die WPO-Novelle)  Vorstellung des dreijährigen Zyklus 



D.3. Ableitung des Gesamturteils  ca. 10.45 Kommunikationspause 



- Würdigung aller Prüfungsfeststellungen - ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



E. Berichterstattung über die QK ca. 15.00  Kommunikationspause 



E.2. Beschreibung des QSS im Bericht ca. 17.00  Ende des ersten Tages/Tln-Bescheinigung 



(Änderungen durch BARefG und VO 1/2006= Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



E.3. Art und Umfang der QK auch anders festgelegt werden.  



E.4. Würdigung der Pr.feststellungen Es besteht am Ende des Tages die Möglichkeit 



E.5. Empfehlungen zur Beseitigung festgestellt. zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten. 



wesentlicher Mängel  



  











 



Kompetentes Wissen für die Qualitätskontrolle 



Pflichtfortbildung für den Prüfer f. Qk 
- praxisnah und wpo-sicher - 



Die Peer Review-Prüfung ist eine besondere Art der IKS-Prüfung. Im Seminar werden auch die Erfah-



rungen aus über 30 unterschiedlichster Qualitätskontrollprüfungen präsentiert und diskutiert. 



Die Auswahl (neuer) sinnvoller Prüfungshandlungen für Wirksamkeitsprüfungen - auch zu den übrigen 



Auftragsarten -werden vorgestellt. Dazu wird auch auf Art und Umfang der Dokumentation und auf den 



neuen Bericht eingegangen.  



7. WPO-Novelle mit neuen und heiklen Themen 



Das BARefG sieht u.a. folgenden Änderungen vor:  



- Stärkere Differenzierung in börsennotierte und Mittelstandsprüfungen, z.B. Verlängerung des  



Kontrollzeitraums von drei auf sechs Jahre. Welche Folgen hat dies für Prüfer und Praxis? 



- Erweiterung des Prüfungsumfangs: Gehören GwG und Honorarfragen zum Prüfungsumfang? 



- Ausweitung des QSS auf alle Tätigkeitsgebiete (Was soll, was darf der Prüfer anschauen?) 



Referent  



 



Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
WP/StB/PrfQK/gf. Vorstand wp.net 



In seinem digitalen wp.net WP/vBP-QS-Handbuch hat er sein 25 



jähriges Berufsleben zusammengetragen und den WP-Praxen zur 



Verfügung gestellt.  



Seit 2004 hat Herr Gschrei über 35 Qualitätskontrollen durchge-



führt. Profitieren Sie von seiner großen Erfahrung. 



 
Veranstalter: 



wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Bitte wählen Sie Ihren Termin: 



30. Nov. 2007 in Köln, IHK Köln, Eingang Börsenplatz 
07. Dez. 2007 in Unterföhring bei München (Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4) 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die Vergünsti-
gungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  



Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar (€ 225 für Mitglieder) kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. 
hinzu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich 
wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der 
Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  



 
Entweder an Fax: 089-700 21 26 



oder per Post an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwen-
den. Ich melde folgende Person an: 



______________________________________  



Rgsadresse o. Stempel:____________________  



Straße: ________________________________  



PLZ und Ort: ____________________________  



Email-Adresse: __________________________  



Datum: ________________________________  



Unterschrift: ____________________________  



 
 
 



wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 Ι  80636 München Ι gf. Vorstand Michael Gschrei 
Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 



 e.V. 
 



Leonrodstr. 68 
80636 München 








MG

Dateianlage

Peer Review 2007-V3.pdf








Kompaktes Wissen für die Beratung und Prüfung 
 



IFRS/IAS im Mittelstand 
- praxisnah und PS-sicher - 



Profitieren Sie von der großen Erfahrung  
des Praktikers Wendlandt 



Sie erhalten einen praktischen Leitfaden zu den aktuellen Regelungen der internationalen 
Rechnungslegung nach IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards, wie die Standards der 
Zukunft heute genannt werden). In kapitalmarktorientierten Unternehmen müssen diese 
Berichterstattungsgrundsätze bereits seit 2005 angewendet warden. 



Es wird jedoch derzeit immer noch kontrovers diskutiert, inwieweit man diese Regelungen ausweitet auf 
Personengesellschaften und/oder Einzelabschlüsse. Stehen Sie mit aktuellem  Wissen Ihren Mandanten 
bei! Mit unserem erfahreneren Experte aus der Praxis erarbeiten Sie die Grundlagen IFRS und wie Sie bei 
der Umstellung einer Rechnungslegung von den Normen nach dem HGB auf IFRS vorgehen sollten. 
Ausführliche Seminarunterlagen mit aktuellen, praktischen Fallbeispielen helfen Ihnen, das erworbene 
Wissen direkt in Ihre Unternehmenspraxis einzusetzen. 



Wiederholung des Seminars aus 2006 mit Aktualisierung der Standards 



Das Programm im Überblick 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tag 1: Tag 3: 
A. Einführung in die IFRS/IAS F. Segmentberichterstattung 
1. Einführung in die internationale Rechnungslegung G. Zwischenberichterstattung 
2. Einführung in die IFRS H. Weitere Besonderheiten 
3. Erstmalige Anwendung der IFRS  H.1.Earnings per Share 



B. Bilanz  H.2.Related Party Transactions 



1. Gliederung der Bilanz nach IFRS  H3. Ereignisse nach Bilanzstichtag 



2. Bilanzierung der einzelnen Bilanzp. n. IFRS  
2.1.Immaterielle Vermögenswerte  



2.2.Sachanlagevermöge Die Tagesportionen können je nach Team unter- 



2.3.Leasing schiedlich ausfallen. 
2.4.Investment Properties  
2.5. Financial Asset  



2.6. Vorräte Zeitlicher Ablauf 
2.7. Forderung und sonst. Vw 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 



2.8.Pensionsrückstellungen Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



Tag 2: ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 



2.9. sonstige Rückstellungen, Schulden und Haftungsv. ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



2.10.Latente Steuern ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 



C. GuV ca. 17.00 Ende des ersten Tages 



1. Gesamtkostenverfahren/Umsatzkostenverfahren  



2. Discontinuing Operations  



3.  Changes in Accounting Policies, Die Kommunikations- und Kaffeepausen  



 Changes in Accounting Estimates, Errors können auch anders festgelegt werden.  



D. Eigenkapitalspiegel  
E. Kapitalflussrechnung  











.Kompaktes Wissen für die Beratung und Prüfung 



IFRS/IAS im Mittelstand 
 



Aus der Praxis für die Praxis 



Unser Referent für Sie:  



 



Klaus Wendlandt, CPA 



ist Leiter Finanzen bei einem Industrieunternehmen mit ca. 2 Mrd. € 
Umsatz und leitete dort die IAS/IFRS-Einführung. Als Steuerberater hat er 
das WP-Geschäft in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kennengelernt.  



Mehrere Jahre war er auch für den Konzernabschluss eines größeren 
Automobilzuliefererkonzerns verantwortlich sowie als Projektleiter im 
Bereich Corporate Finance/Structured Finance bei einer deutschen 
Großbank für Spezialfinanzierungen zuständig. 



 
  



  
Veranstalter 



wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
 vom 4.10 bis 6.10 2007 in Oberursel bei Frankfurt 



 Parkhotel Waldlust in 61440 Oberursel/Taunus, Hohemark 168 
 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die 
Seminargebühren. Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung 
(Aufnahmeantrag) möglich.  



Zum Gesamtpreis von € 800,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. 



hinzu. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden 
Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Die Hotelbuchung bitte selbst vornehmen. 



Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  
 
 
 



 
Entweder an Fax: 089-700 21 26 



oder per Post an 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



 



______________________________________



Rgsadresse o. Stempel: ___________________



Straße: ________________________________



PLZ und Ort: ____________________________



Email-Adresse: __________________________



Datum: ________________________________



Unterschrift: ____________________________



 
 
 



 
 
 



wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 Ι  80636 München Ι gf. Vorstand Michael Gschrei 
Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 



 e.V. 
 



Leonrodstr. 68 
80636 München 








MG

Dateianlage

IFRS2007-V3Gs.pdf








Kompaktes Wissen für die Beratung und Prüfung 
 



IFRS/IAS-Rechnungslegung 2007 
- praxisnah und PS-sicher - 



Der 4. Tag des IAS/IFRS-Seminars 
Konzernrechnungslegung nach IAS/IFRS 



Da die IFRS/IAS Regeln im Grunde ursprünglich für den Konzernabschluss gedacht waren, 
sollten Sie sich den 4. Tag nicht entgegehen lassen. Erst in der Konzernrechnungslegung 
entfalten die IFRS/IAS-Regeln ihre volle Informationsdichte und -blüte. 



Mit dem 4. Tag schließen wir die Praktikerreihe zur „Internationalen Rechnungslegung“ ab. 



Damit werden Sie in die IFRS/IAS-Welt entlassen und Sie sollten nun umfassend die Regeln 
für den IFRS-Konzernabschluss anwenden können. Öffene Probleme können Sie mit den 
Regelwerk lösen. Damit sind Sie in der Lage, nicht nur die IFRS/IAS-Abschlüsse zu 
interpretieren, sondern Sie sollten auch eigenständig, die handelsrechtliche Abschlüsse in den 
IFRS/IAS-(Konzern)Abschluss transformieren können. 
Mit unserem erfahrenen Praktiker CPA Wendlandt erarbeiten Sie die Grundlagen des IFRS-
Konzerns und lernen, wie bei der Umstellung der HGB-Rechnungslegung auf die Normen 
nach IFRS/IAS vorzugehen ist.  
Ausführliche Seminarunterlagen mit aktuellen, praktischen Fallbeispielen helfen Ihnen, das 
erworbene Wissen direkt in Ihre Unternehmenspraxis ein- und umzusetzen. 



Das Programm zur IAS/IFRS-Konzernrechnungslegung 
 Themenkomplexe Fallbeispiele für die Praxis (Auszug) 



1. Konsolidierungskreis  1. Konsolidierungskreis 
2. Währungsumrechnung 2. Währungsumrechnungsrechnung 
3. Kapitalkonsolidierung  3. Kapitalkonsolidierung 
3.1. Methoden der Kapitalkonsolidierung 4. Schuldenkonsolidierung 
3.1. Identifizierung des Erwerbers 5. Zwischengewinneliminierung 
3.2. Ermittlung der Anschaffungskosten 6. Equity-Methode 
3.3. Ermittlung des neubewerteten Eigenkapi  
3.4. Behandlung von positiven und negativen 



Geschäfts- oder Firmenwerten  
3.4. Wertminderungstest Zeitlicher Ablauf 
3.5. Sukzessiver Unternehmenserwerb 9.00  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 
3.6. Minderheiten ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 
4. Equitykonsolidierung ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 
5. Schuldenkonsolidierung, ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 
6. Zwischengewinneliminierung ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 
7. Besonderheiten bei der Erstellung der   Ausgabe der Fortbildungsnachweises 



Kapitalflussrechnung (inkl. Darstellung Kauf 
eines Tochterunternehmens) 



Die Kommunikations- und Kaffeepausen können 
auch anders festgelegt werden   



  



  











 
 



Kompaktes Wissen für die Beratung und Prüfung 



IFRS/IAS im Mittelstand   
Konzernrechnungslegung 



Aus der Praxis für die Praxis 



Unser Referent: Klaus Wendlandt, CPA  



 



ist Leiter Finanzen bei einem Industrieunternehmen mit ca. 2 Mrd. € 
Umsatz und leitet dort die IFRS-Einführung. Zuvor war er als Steuerberater 
in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.  



Danach war er mehrere Jahre für den Konzernabschluss eines größeren 
Automobilzuliefererkonzerns verantwortlich sowie als Projektleiter im 
Bereich Corporate Finance/Structured Finance bei einer deutschen 
Großbank für Spezialfinanzierungen zuständig. 



  
  



Veranstalter: 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 



 Freitag, 9. November 2007 
in 80336 München, Hotel Maritim, Goethestr. 7/beim Hauptbahnhof 



 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Zum Preis von € 300,00 pro Tag kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. hinzu. 
Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden 
Belegung behält sich wp.net die Absage des Kursteils vor. Bei gleichzeitiger Buchung des dreitätigen 
IAS/IFRS-Seminars erhalten Sie auch als Nichtmitglied den Mitgliedsrabatt von 25 % (€ 75,--). 



Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  



Eventuelle Hotelbuchungen nehmen Sie bitte selbst vor. 



 
 



per Fax an 089-700 21 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



 



_________________________________________



Rgsadresse o. Stempel: _______________ ______



Straße: ___________________________________



PLZ und Ort: _______________________________



Email-Adresse: _____________________________



Datum: ___________________________________



Unterschrift: _______________________________



 



 e.V. 
 



Postfach 70 07 60 
81307 München 








MG

Dateianlage

KonzernnachIFRS-V2Gs.pdf








Kompaktes Wissen für die Beratung und Prüfung 
 



IFRS/IAS im Mittelstand 
Update 2007 



- praxisnah und beratungssicher - 
Profitieren Sie von der großen Erfahrung  



des Praktikers Wendlandt 
Sie kennen bereits die IFRS/IAS-Standards. Die aktuellen Neuerungen sind Ihnen aber noch nicht 
vertaut oder Sie wollen Ihr Wissen über die internationale Rechnungslegung nach IFRS/IAS auf 
aktuellen Stand bringen.  



Dann kommen Sie in das IFRS/IAS-Auffrischungsseminar im November 2007 nach München. 



Sie erhalten einen aktualisierten Leitfaden mit den aktualisierten Regelungen der internationalen 
Rechnungslegung nach IFRS / IAS.  



 
 



Das Upgrade-Programm IFRS/IAS 2007 
 



Themenschwerpunkte (IFRS-IAS) 
1. Änderungen auf Ebene der EU 
2. Änderungen der IFRS/IAS 
3. Übersicht über IASB-Projekte 
4. Unternehmenszusammenschlüsse (IFRS 3) 
5. Neukonzeption der Rückstellungen (IAS 37) 
6. Neuerungen bei Pensionsrückstellungen (IAS 19) 
7. Angabepflichten bei Finanzinstrumenten (IFRS 7) 
8. Die neue Fair Value Option nach IAS 39 
9. Neuerungen beim Hedge Accounting (IAS 39) 
10. Überarbeitung der Segmentberichterstattung (IAS 14) 
11. Weitere Konvergenzthemen 
12. Inhalt von IFRS 6 



Zeitlicher Ablauf 
9.00  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 
ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 
ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 
ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 
ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 
 Ausgabe der Fortbildungsnachweises 
Die Kommunikations- und Kaffeepausen können auch anders festgelegt werden   











 



.Kompaktes Wissen für die Beratung und Prüfung 



IFRS im Mittelstand 
 



Aus der Praxis für die Praxis 



Ihr Referent:  



 



Klaus Wendlandt, CPA, 
ist Leiter Finanzen bei einem Industrieunternehmen mit ca. 2 Mrd. € 
Umsatz und leitet dort die IFRS-Einführung. Zuvor war er als Steuerberater 
in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.  



Danach war er mehrere Jahre für den Konzernabschluss eines größeren 
Automobilzuliefererkonzerns verantwortlich sowie als Projektleiter im 
Bereich Corporate Finance/Structured Finance bei einer deutschen 
Großbank für Spezialfinanzierungen zuständig. 



 
  



 
 



 



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 



 Samstag, den 10. November 2007  
 in 80336 München, Hotel Maritim, Goethestr. 7/beim Hauptbahnhof  



 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 
Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  
Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. hinzu. 
Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich 
wp.net die Absage eines Kursteils vor.  
Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.  
 
 
 



 
Entweder an Fax: 089-700 21 26 



oder per Post an 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



 



______________________________________



Rgsadresse o. Stempel: ___________________



Straße: ________________________________



PLZ und Ort: ____________________________



Email-Adresse: __________________________



Datum: ________________________________



Unterschrift: ____________________________



 



 e.V. 
 



Leonrodstr. 68 
80636 München 








MG

Dateianlage

IFRS2007-Update-V3.pdf








Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und Peer Review 
 



Prüfung und der Bericht über die Prüfung von 
kleineren und mittelständischen 



Finanzdienstleistungsunternehmen 
mit aktuellen Hinweisen zur Mifid 



Die Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche sind gekennzeichnet von strengen Überwachungsregeln 



seitens der BaFin. In den letzten Jahren hat sich einiges geändert. Der Prüfungsstandard für die Prüfung des 



Finanzdienstleisters musste an die verschärfte Überwachungsanforderungen seitens der BaFin angepaßt werden. 



 



 



Durch die neue Wertpapierprüfungsdienstleistungsverordnung (WpDPV) sind neue Prüfungsaufgaben und 



Prüfungsinhalte hinzugekommen. Diese neue Verordnung ist zum 1.1.05 in Kraft getreten und ist seit diesem 



Zeitpunkt anzuwenden.  



Weitere Anderungen kommen durch den neuen PS 521 und durch die Mifid 



Weitere Unterlagen zum Seminar und zur Mifid ab Juli 2007 auf unserer website: www.wp-net.com  



Das Programm im Überblick 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 



A. Überblick über die Finanzdienstleister gesetzliche 
Prüfungen; Melde- und Anzeigewesen 



1. Überblick über die Arten FDI mit 
Kurzbeschreibung, Literatur, hilfreiche Links 



B. Erlaubniserteilung  und  Rechtsvorschriften  2. Übersicht über aktuelle Rechtsvorschriften für  



 (Gesetze/Verordnungen/ Verlautbarungen)  die Prüfung i. S. KWG u. § 36 WPHG 



C. Prüfung des JA nach dem KWG  3. Musterplanungsmemo 



C.1. Risikoorientierte Planung 4. Musterprüfungsprogramme für die JAP 



 branchenspezifische Prüfungsgegenstände  5. Musterprüfungsprogramme für § 36 WpHG 



C.2. Prüfungsdurchführung  6. Auszug aus einem Musterbericht JAP 



C.3. Prüfungsbericht – Struktur und Aufbau 7. Musterbericht nach der WpPDV 



C.4. Berichtsauswertungen durch die BaFin Zeitlicher Ablauf 
D. Prüfung nach § 36 WpHG (Eingangsprüfg, Regelprüfg) 9.15 Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 



D.1. Prüfungsplanung  Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 



D.2. Prüfungsdurchführung ca. 10.45 Kommunikationspause 



D.3 Erkennung der Schwerpunkte der Pr n § 36 ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



D.4. Prüfungsbericht – Struktur und Aufbau ca. 15.00  Kommunikationspause 



D.5. Berichtsauswertungen durch die BaFin ca. 17.00 Ende des Seminars 



E. Neuregelungen durch die MIFID Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



 auch anders festgelegt werden.  



Erfahrungen, Hinweise und Tipps  



Auch für Prüfer für Qualitätskontrolle wichtig! 











.Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und Peer Review 



Prüfung und der Bericht über die Prüfung von 
kleineren und mittelständischen 



Finanzdienstleistungsunternehmen 
Mit Hinweisen zur Umsetzung der MIFID 



 Unsere Referentin  



 



Dipl.-Bw. (FH) Evi Lang, München 
WPin/StBin 
Partnerin der Forster Lang Partnerschaftgesellschaft.  
Die Kollegin in seit vielen Jahren in der beruflichen  
Fortbildung tätig.  
Die Prüfung von FDI und die Mitwirkung der BaFin kennt  
Sie aus ihrer praktischen Tätigkeit. 



  



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Reservieren Sie Ihren Termin 



 am 1. Dez. 2007 in 85774 Unterföhring/München, Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4 
 am 8. Dez. 2007 in 50935 Köln, Holiday Inn, Am Stadtwald, Dürener Str. 287 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 



Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  



Anmeldeschluss: 4 Wochen vor Termin. 



Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. hinzu. Anmeldungen 



werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage 



eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren 



warten Sie bitte die Rechnung ab.  



 



 
 



Entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular 
verwenden. Ich melde folgende Person an: 



______________________________________



Rgsadresse o. Stempel: ___________________



Straße: ________________________________



PLZ und Ort: ____________________________



e-Mail-Adresse: __________________________



Datum: ________________________________



Unterschrift: ____________________________



 
 



 
wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 Ι  80636 München Ι gf. Vorstand Michael Gschrei 



Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 



 e.V. 
 



Leonrodstr. 68 
80636 München 








MG

Dateianlage

FDI-Broschüre V1.pdf








Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung 
 



Tag 1: Risikoorientierte Abschlussprüfung 2007 
- mit IKS–Prüfung - 



Profitieren Sie von Beispielen aus der Praxis 
Mittelständische Unternehmen analysiert, in die Prozesse 
geschaut und für die Abschlussprüfung nutzbar gemacht 



In einem einführenden Teil wird Ihnen neue Prüfungslehre erläutert. Der Abschlussprüfer muss seine Prüfung 
darauf ausrichten, durch Prüfungshandlungen Prüfungsnachweise für seine Prüfungsaussagen zu erhalten. 
Dies geschieht zum Teil heute noch vielfach durch eine immense Zahl von Einzelfallprüfungen. Damit wird 
aber der Bedeutung einer vernünftigen IKS-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht 
angemessen Rechnung getragen.  
Das können Sie jetzt ändern. Die IKS-Prüfung ist Teil des risikoorientierten Prüfungsansatzes und gibt dem 
Prüfer die Chance, die Abschlussprüfung auch als wirtschaftliche Veranstaltung zu sehen und umzusetzen. 
Die Prüfungsaussagen nur auf aussagebezogene Prüfungshandlungen zu stützen, ist in vielen Fällen (grob) 
fahrlässig. Die Prüfungsstandards PS 261 und 300 werden Ihnen dabei nahegebracht. 
Ohne den Nachweis funktionierender Kontrollen im Unternehmen ist das Testat anfechtbar! 
 



Das Programm zur IKS-Prüfung 



 
 
 
 



wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 Ι  80636 München Ι gf. Vorstand Michael Gschrei 
Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 



Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 
A.Einführung in die neuen PS und PH 1. Risikoanalysen  



und deren wesentliche Einsatzgebiete 2. IKS-Kontrollumfeld 
B. Inhalte des PS 261 und PH 9.100.1 3. Prüfungsziele und IKS-Fragen 
C.  Das IKS und seine Prüfung  4. IKS-Aufbauprüfung 
C.1. Analyse der Prüfungsrisiken und  5. Auszug aus einem Planungsmemo  



 Festlegung der Prüfungsstrategie (Risikoanalysen-IKS-IT) 
C.2. Prozessorientierter Ansatz und/oder  6. IKS-Prozessprüfungen (Verkauf/Beschaffg) 



prüffeldbezogene IKS-Prüfung 7. Prüfungsprogramme Ford/Verb. LuL, Verbi 
D.1. Risiko- und Kontrollanalysen bei KMU 8. IKS im Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 
D.2. Prüfungsziele und ihre Kontrollen   
D.3. Durchführung der IKS-Prüfungen Zeitlicher Ablauf 
D.3.1. IKS-Aufbauprüfung  am 23. November 07 in München 
D.3.2. Funktionsprüfungen am 16. November 07 in Köln 
D.4.1. Der Verkaufsprozess und mögliche  9.00 Beginn 



Kontrollen für die Abschlussprüfung ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 
D.4.2. Die internen Kontrollen im Prüffeld ca. 13.00  Gemeinsames Mittagessen 



 „Forderungen aus LuL“ ca. 15.00  Kaffee-/Teepause 
C.4.2. Die internen Kontrollen im Prüffeld ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 



„Verbindlichkeiten und Wareneinkauf“ Ausgabe des Fortbildungsnachweises 
C.5. IKS-Prüfung im Prüfungsbericht und  Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  



und im Bestätigungsvermerk auch anders festgelegt werden.  
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Tag 2: Risikoorientierte Abschlussprüfung 2007 
- Schwerpunkt IT-Prüfung - 



 
Mittelständischen Unternehmen in die IT-Welt geschaut 
und die Erkenntnisse daraus für die Abschlussprüfung 



nutzbar gemacht. 
Die IT-Prüfung ist nur eine besondere Art der IKS-Prüfung. Im Seminar wird Ihnen den Mindestumfang der 
Dokumentation erläutert und aufgezeigt, welche weiteren Prüfungshandlungen nach der Risikoanalyse 
erforderlich und sinnvoll sind und in den Arbeitspapiere dokumentiert werden können. 



Wir neue PH 9.100.1 hat sich dieser Prüfung ebenfalls wieder angenommen. Sie erfahren,was im Mittelstand 
getan werden muss. Danach sollten Sie das dreistufige Vorgehen beherzigen und erst nach einer 
Risikoeinschätzung den weiteren Prüfungsstab in die Hand nehmen. 



Das Programm zur IT-Prüfung 
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Zielgruppe und Voraussetzungen 
Mit der Veranstaltung wenden wir uns an 
Berufsträger und erfahrene Prüfer, die sich 
das Fachwissen entweder neu aneignen oder 
auffrischen wollen. 



Zu Beginn des Seminars werden die wichtigsten Grundbegriffe 
der IT-Prüfung erläutert. Gerade auf die Kenntnisse der IT-
Sprache legen wir besonders wert, um korrekte Feststellungen 
und richtige Prüfungsprogramme entwerfen zu können. 



Themenkomplexe Arbeitshilfen für die Praxis (Auszug) 
A. Überblick über die wichtigsten Standards  1. IT-Erhebungsbogen 



Zur IT -Prüfung 2. Neue Checkliste für die Komplexitätsprüfung 
B.1. Überblick über IT-Welten bei KMU  3. Abschließende Risikoeinschätzung 
B.2. Einordnung der IT-Prüfung in den  4. Softwaregutachten und seine Prüfung 



Prüfung des IKS 5. Prüfungsprogramm „Datensicherheit“ 
B.3. Wichtige Begriffe aus der IT-Welt 6. Sonstige Prüfungsprogramme  
B.3.1. Bearbeitung des IT-Erhebungsbogens    
B.3.2. Komplexitätsprüfung -einstufung Zeitlicher Ablauf 
B.3.3. Abschließende IT-Risikobeurteilung am 24. November 07 in München 
B.4. Funktionstests und Dokumentation am 17. November 07 in Köln 
B.4.0. Kontrollen in der IT-Welt 9.00 Beginn 
B.4.1. Prüfungen bei Softwaretestaten ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 
B.4.2. Prüfung der GoB - Überblick ca. 13.00 Gemeinsames Mittagessen 
B.4.3. Prüfung der Datensicherheit ca. 15.00 Kaffee-/Teepause 



und Datensicherungsverfahren ca. 17.00 Ende des zweiten Tages 
B.4.4. Prüfung der Programmbedienung Ausgabe des Fortbildungsnachweises 
B.4.5. Prüfung des Zugriffsschutzes Die Kommunikations- und Kaffeepausen können  
B.5. IT-Prüfungsergebnisse auch anders festgelegt werden.  
B.6. IT Prüfung im P-Bericht und im Testat  
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Risikoorientierte Abschlussprüfung mit  
IKS- und IT-Prüfung  



 



Ihre Referenten:  



 



1. Tag: Risikoorientierte Abschlussprüfung mit IKS Prüfung 
Dipl.-Bw. (FH) Evi Lang, München 
WPin/StBin 
Partnerin der Forster Lang Partnerschaftgesellschaft, München  
Die Kollegin in seit vielen Jahren in der beruflichen  
Aus- und Fortbildung tätig.  



 



2. Tag: IT-Prüfung im Rahmen der Abschlussprüfung 
Dipl.-Kfm. Michael Gschrei,München 
WP/StB/PrfQK/gf./gf. Vorstand wp.net 
WP Gschrei ist seit Jahren auch in der Fortbildung tätig 
25 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung 
Autor des digitalen wp.net WP/vBP-QS-Handbuchs 



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Bitte teilen Sie uns Ihre Interesse mit 



in Unterföhrung, am  23. und  24. November 07, Hotel Lechnerhof, Eichenweg 4 
in Köln, am  16. und  17. November 07, IHK Köln, am Börsenplatz 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 
Vergünstigungen für wp.net-Mitglieder sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  
Zum Preis von € 300,00 pro Tag kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. hinzu. Anmeldungen werden mit 
Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines 
Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten 
Sie bitte die Rechnung ab.  
Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare erhalten Sie einen Nachlass von 10 % auf beide Tage (€ 60,--). Mitglieder des wp.net 
erhalten zusätzlich den 25%-igen Nachlass von 135,--. 



Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab. 



 
Entweder an Fax: 089-700 21 26 



oder per Post an 
 
 
 
 
 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden 
Ich melde folgende Person an: 



______________________________________  



Rgsadresse o. Stempel: ___________________  



Straße: ________________________________  



PLZ und Ort: ____________________________  



Email-Adresse: __________________________  



Datum: ________________________________  



Unterschrift: ____________________________  
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Kompaktes Wissen für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
 



Umstellung der Kameralistik auf Doppik 
- praxisnah und mandantensicher - 



Profitieren Sie von der großen Erfahrung des  
Praktikers Dunkerbeck 



Die Doppik im Gemeindehaushalt ist ein Betätigungsfeld nicht nur für die großen WP-
Gesellschaften, sondern auch eine Beratungsaufgabe für die vielen kleineren WP-Praxen. Es 
geht dabei nicht um die Erfindung neuer Buchführungskonzepte, sondern um 
handelsrechtliche Bilanzierungsregeln, aber unter dem Blickwinkel der öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben.  



Wir müssen die Kämmerer dazu bringen, in Erträgen und Aufwendungen zu denken und 
dabei die Vermögens-  und Ergebnisrechnungen der Kommunen unter ihren spezifischen 
Eigenheiten betrachten. Deswegen erwartet unser neuer Mandant kein akademisches 
Wissen, sondern grundsolides betriebswirtschaftliches und buchhalterisches Handwerkszeug. 



Nach der Umstellung soll nicht Shareholderdenken die öffentliche Kassenführung 
beherrschen, sondern die Doppik soll die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Haushaltsführung 
stärken.  



Dabei sind neue Begriffe und neue Inhalte aufeinander abzustimmen.  



Unser Referent kann Ihnen mit seinen praktischen Erfahrungen eine Brücke zum Mandanten 
bauen. Nehmen Sie die Chance wahr. 
 



Das Programm im Überblick 
1. Entwicklungen und aktueller Reformstand  
2. Grundzüge des neuen kommunalen Rechnungswesen (Doppik) 
3. Herausforderungen bei der Umstellung 
4. Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden 
5. Neue Begriffe und Inhalte:  



Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Anhang, Lagebericht/ 
Rechenschaftsbericht 



6. Besonderheiten bei der Prüfung kommunaler Abschlüsse  
(Eröffnungsbilanz und Bewertungsregeln, Gesamtabschluss/Konzernabschluss) 



7. Beauftragung, Prüfungsstrategie, Prüfungsplanung, Prüfungshandlungen, Berichterstattung 



Zeitlicher Ablauf 
9.15 Uhr  Begrüßung der Teilnehmer durch Referent/in 
   Vorstellung der Zielsetzung des Seminars 
ca. 10.45 Kaffee-/Teepause 
ca. 13.00 Gemeinsames Mittagessen 
ca. 15.00 Kaffee-/Teepause 
ca. 17.00 Ende der Fortbildung und Ausgabe des Fortbildungsnachweises 



 
  Die Kommunikations- und Kaffeepausen können auch anders festgelegt werden 
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Umstellung der Kameralistik auf Doppik 



- praxisnah und mandantensicher - 
 



Aus der Praxis für die Praxis 
 



Unser und Ihr Referent  
  



 



Dipl.-Kfm. Dunkerbeck, WP/StB 
 
Vorstand der DWP AG, WPG, Düsseldorf 
 
Neben der Prüfung von Finanzdienstleistungsunternehmen betreut Herr 
Dunkerbeck u.a. auch öffentlich-rechtliche Unternehmen. 
Seine praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet werden 
den Teilnehmern zu Gute kommen. 



 



Veranstalter 
wp.net e.V., München, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
Bitte reservieren Sie Ihren Termin für den Herbst 2007:  



O   in München oder 
O   in Köln 
 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Mitglieder des wp.net erhalten 25 % Ermäßigung auf die Seminargebühren. Die 



Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung (Aufnahmeantrag) möglich.  



Anmeldeschluss: 4 Wochen vor Termin. 



Zum Gesamtpreis von € 300,00 pro Tagesseminar kommen noch € 50,- Tagungspauschale/Tag und 19 % USt. hinzu. Anmeldungen 



werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage 



eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren 



warten Sie bitte die Rechnung ab.  



 
 
 
 
 



entweder an Fax: 089-700 21 26 
oder per Post an 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden. 
Ich melde folgende Person an: 



 



_______________________________________ 



Rgsadresse o. Stempel: ____________________ 



Straße: _________________________________ 



PLZ und Ort: _____________________________ 



Email-Adresse: ___________________________ 



Datum: _________________________________ 



Unterschrift: _____________________________ 



 
 



wp.net e.V. Ι Leonrodstr. 68 Ι  80636 München Ι gf. Vorstand Michael Gschrei 
Telefon 089 -700 21 25 Fax: -26 



 e.V. 
 



Leonrodstr. 68 
80636 München 








MG

Dateianlage

Kam-V5Gs.pdf





MG
Dateianlage
Fortbildungsplan Mai.2007-mA.pdf



Newsletter April 2007 

10 

 

Haben Sie Kritik, Anregungen oder Fragen? Möchten Sie den wp.net-Newsletter abbe-

stellen oder uns eine Adressänderung mitteilen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 

http://www.wp-net.com/kontakt.html 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! 

 

Herausgeber des WP.net-Newsletters: 

 

Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
Geschäftsführender Vorstand wp.net 
Wirtschaftsprüfer │ Steuerberater 
Stiftsbogen 102 │ 81375 München 
Tel.:089 / 700 21 -25 │ Fax: - 26 
VR-Nr.: München 18850 
eMail: info@wp-net.com 
Homepage: www.wp-net.com 

 


